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.1. Donnerstags den 2 . Januar. 1902.

Bekanntmachung.
Vorschriften über den Umfang der Befug-
niffe und Bcrpslichtungcn , sowie über den
Geschäftsbetrieb der Gesindevermiether und
Stellenvermittler mit AnSschlntz der Stellen-

vermittler für Bühnen -Angehörige
(Theater -Agenten ).

Auf Grund des 838 Absatz1, 8 der Gewerbe¬
ordnung (R. G. B. 1909 S . 871) wird über den
Umfang der Befugnisse und Verpflichtungen, sowie
über den Geschäftsbetriebder Gesindcvermielher
und Stellenvermittler mit Ausschluß der Slellen-
vcrmittler für Bühnen- Angehörige (Theater-
Agenten) Folgendes bestimmt:

1. Wer das Gewerbe eines Gesindevermiethers
oder eines Stellcnvermittlcrs betreibt, ist ver¬
pflichtet, Geschäftsbüchernach den beigefügten
Formularen A und B zu führen. Für inännliche
und weibliche Personen können getrennt Bücher
geführt werden. Die Bücher müssen dauerhaft
gebunden und mit fortlaufenden Seitenzahlen ver¬
sehen sein: sie sind vor ihrer Ingebrauchnahme
von der Orlspotizcibchördc unter Beglaubigung
der Seitenzahl abzustcmpeln. In den Büchern
dürfen weder Rasuren vorgenomnien noch Ein¬
tragungen unleserlich gemacht werden, auch dürfen
die Bücher weder ganz, noch lhcilweise vernichtet
werden.

2. Die dein Gesindevermietheroder Stellen-
vermittler errhcilten Aufträge sind im Laufe des
Tages, an welchem sie eingehen, in der Reihenfolge
des Eingangs unter fortlaufenden Nummern voll¬
ständig cinzutragen. Auch ist die Erledigung der
Aufträge und der Eingang der Zahlungen neben
der ersten Eintragung in den entsprechenden
Spalten im Laufe des Tages, an welchem der
Auftrag erledigt wird oder die Zahluitg eingehl,
zu vermerken. Für die ordnungsmäßige Führung
der Geschäftsbücher ist der Gesindevermiether oder
Stcllenvermittler auch dann persönlich verant¬
wortlich, wenn er sie eincin Dritten übertragen hat.

Alle Eintragungen müssen in deutscher Sprache
bewirkt werdet!.

3. Geschäftsbücher, welche nicht mehr benutzt
werden sollen, sind unter Angabe des Dalum«
abzuschlicßen, der Ortspolizetbehörde zur Be¬
stätigung des Abschlusses vorzulcgen und sodann
zehn Jahre aufznbewahren. Rach dem Abschlüsse
dürfen weitere Eintragungen nicht mehr gemacht
werden.

Dasselbe gilt, wenn der Geschäftsbericht ein¬
gestellt wird.

4. Die Gesindevermiether und Stellenvcrmittler
sind verpflichtet, ihren Familiennamen und
mindestens einen ausgeschriebenen Vornamen mit
dem Zusatz „Gesindevermiether" oder „Stellenver-
mittler" in deutlich lesbarer Schritt an der
Straßenseite des Hauses auf. über oder neben dem
Hauseiugang und am Eingänge zu den Geschäfts¬
räumen anzubringen.

Die Beilegung der Bezeichnung„confessionirter
Gesindevermiether" oder „concejsionirler Stellen-
vermittler" ist verboten.

5. Die Gesindevermiether und Stcllenvermittler
haben alle Anzeigen in den Zeitungen, Anschlägen,
Reclamezetteln und dergleichen mit der genauen
Angabe des Geschäftslokales, ihrem Bor- und
Zunamen und der in Ziffer 4 Absatz1 angeordnelen
Bezeichnung zu versehen. Wahrheitswiürige An¬
gaben über die Zahl der offenen Stellen oder der
stellungsuchcnden Personen find verboten.

6. Für Gesindevermiether und Stellcnvcr-
mittler, welche sich im Besitze einer Erlaubniß
auf Grund des 8 34 der Gewerbeordnung
befinden, richtet sich die Befugniß, ihr Gewerbe
durch einen Stellvertreter ausznübcn, nach 8 47
a. a. O. Inwiefern für die übrigen Gesinde¬
vermiethcr und Stellenvermittler eine Stell¬
vertretung zulässig ist, hat in jedem Falle die Orls-
polizeibchörde zu bestimmen. Die Beschäftignng
von Hülfspersonal (Gehülsen, Lehrlingen, Agenten
einschließlichder Familicnangehörigcii ist nur mit
Erlaubniß der Ortspolizeibehördcgestattet. Diese
Erlaubniß darf nur für solche Personen crtheili
werden, welche für den Geschäftsbetrieb die
erforderliche Zuverlässigkeit besitzen, sie kann jeder¬
zeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden.

7. Die Gesindevermiether und Stellenvermittlcr
haben sorgfältige Erkundigungen über die Dienst¬
verhältnisse der Dienstberechtigtenund der zur
Dienstleistung Verpflichteten einzuziehen. Sie dürfen
Personen, von denen sie wissen oder den Umständen
nach wissen müssen, daß sie ohne Einhaltung der
Kündignngsfrist ihre letzte Stellung verlassen haben,
keine Dienstleistung gewähren, sofern nicht ein
gesetzlicher Grund für das Verlassen des Dienstes
nachgewicscn wird. Dasselbe gilt von Personen,
welche sich den gesetzlichen Vorschriften zuwider nicht
im Besitz eines ordnungsmäßig ausgestellten und
ausgefüllten Gesindebuches oder Arbeitsbuches
befinden, oder welche die zur Verdingung erforderlicheäustimmung des gesetzlichen Vertreters 88 113ärgerlichen Gesetzbuches nicht Nachweisen können.

8. Gesindebücher, Arbeitsbücher und andere
Legitimaiionspapiere(Enilassnngsschein, Losschein,
Quittnngskarle u. s. w.) hat der Gesindevermiether
oder Siellcnvermittler den zur Dienstleistung
Verpflichteten auf Verlangen ohne Verzug zurück-
zugeben. Der Gesindevermietheroder Slelleu-
vermittler darf ein Zurückbehaltungs- oder Pfand¬
recht an den Gegenständen, welche bei Anlaß der
Stellenvermittlung in seinen Besitz gelangt sind,
nicht ausüben.

9. Der Gesindevermiether und Stellenvermittler
hat sich jeder Einwirkung auf znr. Dicnstlcistung
Verpflichtete(Gesinde, Arbeiter usw.) dahin, daß
diese ihre Stellung mit einer andern vertauschen,
ju enthalten. Ebenso ist ihm jede Einwirkung aus

Dicustberechtigte wegen Entlassung von zur Dienst¬
leistung Verpflichteten untersagt.

10. Der Gesindevermiether und Stellen¬
vermittler darf mit Personen, welchen er eine die
Erwerbslhätigkcit des zur Dienstleistung Ver¬
pflichteten vollständig in Ansvrnch nehmende
Stellung vermittelt hat, erst dann wegen Be¬
schaffung einer anderen Stellung in Verbindung
treten, wenn der erste für das bestehende Dienft-
odcr Arbeitsverhältniß maßgebende Kündigungs¬
termin verstricheil ist, sofern nicht ein gesetzlicher
Grund für das Verlassen der Stellung nach-
gewieie» wird.

11. Hat der Gesindevermiether oder Stellcn-
vermittler einem Dienstberechtigten gegenüber die
Gewähr für bestimmte Eigenschaften des zur
Diciistleistug Verpflichteten übernommen, und stellt
sich heraus, daß der zur Dienstleistung Verpflichtete
die Eigenschaften nicht besitzt, so hat der Gcsinde-
vcrmielher oder Stellenvermittler ans Verlangen
des Dienstberechtigten die Vermittlungsgebühr zu-
rückzuzableu. Das Gleiche gilt, wenn der zur
Dienstleistung Verpflichtete die Stellung nicht
antrilt.

Hat der Gesindevermiether oder Stellen-
vermiitler dem zur Dicnstleisliing Verpflichteten
bestimmte Eigenschaften der ihm zugewiesenen
SteUnng zugesichert und ergicbt sich die Unrichtig¬
keit dieser Znsicherungcn, so hat er auf Verlangen
des zur Dienstleistung Verpflichtetendie Gebühr
der Vermittlung zurückzuzahlcn.

Die Ansprüche können nur binnen zwei Wochen
nach dem Zeitpnnkle, an welchem der zur Dienst¬
leistung Verpflichtete den Dienst angelreten hat
oder hätte anlreten müssen, geltend gemacht,
werden.

Den Gksindevermiethern oder Stellenvcrmittlern
ist es untersagt, die Anwendung dieser Be¬
stimmungen durch Vertrag auszuschließen.

12. Gesindevermietherund LUcllenvermittler,
welche Stellen im Auslände an weibliche Personen
vermitteln, haben der Ortspolizeibehördc nach
näherer Anweisung regelmäßig Verzeichnisse der
vermittelten Stellen clnzureichen. Dasselbe gilt
für die Vermittlung von Stellungen für Kellne¬
rinnen nnd sonstige in Schankräumenthätige weib¬
liche Angestellte, sowie für Ammen im Jnlande.

13. Der Gesindevermietheroder Stellcnvcr-
mittlcr hat sofort über jede Vermietbung oder Ver¬
mittlung sowohl dein Dienstberechtigten als auch
dem zur DienstleistungVerpflichteten einen Aus¬
weis nach beiliegendem Formular ausznstellen.

14. Den Gesindcvermietherii oder Stellenver-
mittiern, sowie ihrem Hülfspersonal einschließlich
der Familicnangehörigeiiist der Betrieb des Gast-
»nd Schankwirthschaftsgewerbes, sowie der Klein-
liandel mit Bier, Branntwein und Spirituosen
nntersagt; auch darf der Geschäftsbetrieb weder in
Räume», welche mit solchen Räumen in Zusammen¬
hang stehen, betrieben werden.

"15. Gesindevermiether und Stellenvermittler,
welche sich im Besitz der Erlaubniß auf Grund des
8 34 des Gesetzes befinden, sind zur Beherbergung
von stellensuchenden Personen befugt, wenn für
die Unterbringung geeignete Ränme vorhanden
sind. Männliche und weibliche Personen dürfen
nicht gleichzeitig beherbergt werde». Die Befugniß
kann jeder Zeit von der Ortspolizeibehördeohne
Angabe von Gründen entzogen werden.

Das Verzeichniß der Preise für die Gewährung
der Unterkunft und jede Abänderung derselben ist
von der Ortspolizeibehörde zu genchmigen und in
den Schlafräumcn auszuhängen.

16. Den in Ziffer 15 bezeichncten Gewcrbe-
treibcuden ist die Lieferuilg von Speisen und nicht
geistigen Getränken au die beherbergten Personen
gestattet. Das Preisverzeichniß der Speisen und
Getränke und jede Abänderung derselben ist von
der Ortspolizeibehördc zu genehmigen und in allen
Räumen, in welchen die Verabreichung von Speisen
nnd Getränken erfolgt, auszuhängen. Die Be¬
fugnis; kann von der Ortspolizeibehördejederzeit
ohne Angabe von Gründen entzogen werden.

17. De» Gesindevermietherii und Stellenver-
mittlern, sowie ihrem Hülfspersonal einschließlich
der Familienangehörigen ist das Aufsucheu von
Aufträgen außerhalb ihrer Geschäftsräumeunter¬
sagt, insbesondere ist ihnen jede Geschüftsthätigkeit
auf öffentlichen Wegen, Straßen , Plätzen oder an
aiideren öffentlichen Orten (Schankstuben, Vec-
gnügungsortcn, offenen Läden, Bahnhöfen, Eisen-
bahnzügcnu. s. w.) verboten.

18. Wegen der Gebühren für gewerbliche
Leistungen des Gesindevermiethers oder Stellver¬
treters bei der Stellenvermittlung gelten die Vor¬
schriften der 8 73» der Gewerbeordnung. Neben
den Gebühren dürfen Nebenkosten nicht berechnet
werden. Die Erstattung baarer Auslagen darf
nur insoweit gefordert werden, als ihre Verwen¬
dung auf Verlangen des Auftraggebers erfolgt ist
und nachgewiesen werden kann.

Gebühren und sonstige Vergütungen, mit Aus¬
nahme der baaren Auslagen, dürfen nur nach Er¬
ledigung des Auftrages erhoben werden; ins¬
besondere ist die Erhebung eines Einjchreibcgeldcs
bei Annabme des Auftrages verboten.

19. Die Polizeibehörden und ihre Organe
sind befugt, in den Geschäftsbetrieb des Gesindc-
vermiethers oder Stcllenvermittlers jederzeit Ein¬
sicht zu nehmen. Die Gesindevermiether und
Stellenvermittler sind verpflichtet, den Beamten
jederzeit den Zutritt zu allen für den Geschäfts¬
betrieb bestimmten und den in Ziffer 15, 16 be-
zeichneten Räumlichkeiten zu gestatten, ihnen die
Geschäftsbücher auf Verlangen und jede über den
Geschäftsbetrieb verlangte Auskunft wahrheitsgetreu
zu erlheilen.

20. Die bevorstehenden Bestimmungenfinden
auf Stellenvermittlungen und Arbeitsnachwei,k,.

welche von Gemeinden oder weiteren Communal-
verbänden, Lai.dwirthschastSkammern, Innungen,
Jnnungsausschüssen. JnnungSverbänden, Hand¬
werkskammern, Berufsvereincii, Gewcrbevereinen
und sonstigen Vereinen, sowie von Verbänden von
Vereinen errichtet und nicht gewerbsmäßig betriebe»
werden, keine Anwendung.

21. Das Verbot des gleichzeitigen Betriebes
der Gast- und Schankwirthschaft(Ziffer 14) tritt
am 1. Oktober 1902 in Kraft ; im Uebrigcn treten
die Vorschriften am 1. Oktober d. I . in Kraft.
Die in Gebrauch befindlichen Geschäftsbücher dürfen
bis zu ihrem Abschlüsse(Ziffer 3), längstens aber
bis zum 1. Januar 1903 benutzt wcrdeu.

22. Ein Abdruck dieser Vorschriften ist jedem
im Gebrauche besindlichenGeschäftsbuche vor-
zubeften, außerdem ist ein Abdruck in großer
Schrift in den Geschäftsräumen am Eingänge aus¬
zuhängen.

Berlin , den 10. August 1901.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

Müller.

Wird hiermit veröffentlicht.
Muster zu den vorbenannten Formularen

könne» im Gewerbe-Büreau der Kal. Polizei-
Direction (Friedrichstrabe 31, Zimmer No. 3, Part .)
in Augenschein genommen werden. *

Bekanntmachung.
Die Stadtgemeinde Wiesbaden beabsichtigt auf

den Grundstücken Lagerbnch No. 4469 und 4481,
belegen im District „Unter Schwarzenberg",
Arbeiter-Wohnhäuserzu erbauen und bat deSbalb
die Ertheilnng der Ausiedelungs-Genehmigung
(§ 1 des Gesetzes, betr. die Gründung neuer An¬
siedelungen in der Provinz Hessen-Nassau vom
11. Juni 1880, Gesetz-Sammlung Seite 173) be¬
antragt.

Gemäß 8 4 des genannten Gesetzes wird dieser
Antrag mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß
gegen den Antrag von den Eigentbiimern,Nutzungs¬
und Gebrauchsberechtigten und Pächtern der be¬
nachbarten Grundstücke innerhalb einer Prä-
elnsivfrist von zwei Wochen — vom Tage
der erstmaligen Bekanntnrachung an ge¬
rechnet — bei der Königlichen Polizeidirection
hier Einspruch erhoben werden kann, weiln der
Einspruch sich durch Thatsachen begründen läßt,
welche die Annahme rechtfertigen, daß die An¬
siedelung das Gemcindeinteresse oder den Schutz
der Nutzungen benachbarter Grundstücke aus dem
Feld- oder Gartenbau, aus der Forstwirthschaft.
der Jagd oder der Fischerei gefährde» iverdc.

Wiesbaden , den 21. Dezember 1901.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Die Firina Daum & Cie . hier beabsichtigt in

dem bestehenden Gebäude auf dem Kalkbrcnner'scheii
Grundstück im District Hasengarteu, Lagerbnch
No. 4300, Spiritnslack zu fabriziren.

Dies wird gemäß 8 17 der Reichs-Gewerbe-
Ordnung mit der Aufforderung zur öffentlichen
Kenntniß gebracht, daß etwaige Einwendungen
binnen 14 Tagen, vom Tage des Erscheinens dieser
Bekanntmachung an gerechnet, schriftlich in
2 Exemplaren bei un« einzureichen oder im dies¬
seitigen Büreau, Rathhans , Zimmer No. 23, zu
Protokoll anzubringeu sind. Rach Ablauf dieser
Frist können Einwendungen in diesem Verfahren
nicht mehr vorgebracht werden. Einwendungen,
welche auf privatrechtlicheu Titeln beruhen, finden
in dem gegenwärtigen Verfabren überhaupt keine
Berücksichtigung, sondern sind cventl. im Rechts¬
weg auszutragcn.

Die Beschreibung, Zeichnungen, sowie der
Situationsplan liegen im Rathhaus .Zimmcr No.23,
während der Dienststunden zur Einsicht aus.

Zur mündlichen Erörterung der rechtzeitig er¬
hobenen Einwendnnqen wird Termin aus Dienstag»
ven 21. Januar k. I . , Vormittags 11 Uhr,
Zimmer No. 37 im Rathhans vor dem Commissar
des Stadtausschusses anbcraumt und gleichzeitig
darauf aufmerksam gemacht, daß im Falle des
Ausbleibens des Unternehmers oder der Wider¬
sprechenden gleichwohl mit der Erörterung der
Einwendungenvorgegangeu werden wird. *

Wiesbaden , den 27. Dezember 1901.
Der Stadtausschuß für den Stadtkreis Wiesbaden.

In Vertr.: Hetz.

Brennholz -Verkauf.
Die Natural -Vcrpflegungsstation dahier ver¬

kauft von heute ab die nachvcrzeichnetenHolzsorten
zu den beigesetzteu Preisen:

Buchenholz, 4-schnittig, Rmtr. 12 Mk. 50 Pf .,
„ 5-schnittig, „ 13 „ 50 „

Kiefcrn-(Anzünde-)Hotz per Sack 1 Mk.
Das Holz wird frei ins Haus abgeliefert und

ist von bester Qualität . LesteUnngen werden von
dem Hausvater Sturm , EvangeliichesVcreius-
haus, Platterstraße 2, cnrgegengeiioinmen.

Bemerkt wird , Satz durch die 'Abnahme
von Holz die Erreichung des humanitären
Zwecks der 'Anstalt gefördert wird . *

Der Vorstand
der Natural -Verpstegungsstation.

Der Vorsitzende: Der Kaisircr:
Hetz, Bürgermeister. C. Hensel,

Ralhhaus , Zimmer 49. Kaiser-Friedrich-Ring 96,
Ecke Oranienstraße.

Der Schriftführer:
Mangold , Beigeordneter,

Ralhhaus , Zimmer 10.

Verabreichung warmen Frühstücks
an arme Schulkinder.

Die vor Jahren nach dem Vorbilde anderer
Städte auf Anregung eines MenschensrenndeS znm
ersten Mate cingeführte Verabreichung warmen
Frühstücks an arme Schulkinder erfreute sich seither
der Zustinimung nnd werklbätigeu Unterstützung
weiterKrcisc oer biesigen Bürgerschaft. Wir hoffen
daher, daß der erprobte Wohllhätigkcitssinn unserer
Mitbürger sich auch in diesem Winter bewähren
wird, indem sie uns die Mittel zufließen lassen,
welche uns in den Stand setzen, jene» armen
Kindern, welche zu Hause Morgens, ehe sie in die
Schule geben, nur ein Stück trockenes Brod, ja
mitunter nicht einmal dies erhalten, in der Schule
einen Teller Hafergrütz-Suppe und Brod geben
lassen zu können.

Im vorigen Jahre konnten durchschnittlich
täglich 500 von den Herren Rectoren ausgesuchte
Kinder während der kältesten Zeit des Winters
geipeist werden. Die Zahl der ausgegebenen
Portionen betrug nahezu 37,000.

Wer einmal gesehen bat, wie die warme Suppe
den armeu Kindern schnieckl nnd von den Acrzlcn
und Lebrern gehört hat, welch' günstiger Erfolg
für Körper und Geist erzielt wird, ist gewiß gerne
bereit, ein kleines Opfer für den guten Zweck zu
iringen.

Wir haben daher das Vertrauen, daß wir durch
nildc Gaben — auch die kleinste wird dankbar
ntgegcngcnoillmcn— in die Lage gesetzt werden,
>uch in diesem Jahre dem Bedürfnis zu genügen.

lieber die cingegangenen Beträge wird öffentlich
giitlirt werden.

Gaben nehmen entgegen die Mitglieder der
llrniendepntation:
perr Stadtratb Jnstizrath Dr. Bergas , Luisen-

straßc 20,
Herr Stadtverordneter De. med. Cnntz , Kl. Burg¬

straße 9, .
(im Stadtverordneter Knefeli , Nerostraße 18,
Herr Stadtverordneter Krekel , Dotzdeimerstr. 28,
Herr Stadtverordneter Low , Webergasse 48,
Herr Bezirlsvorsteher Margerie , Kaiser-Friedrich-

Ring 106, . ,
Herr Bezirksvorstcber Jaeobi , Bertramstrage 1,
pevt BezirksvorstcberZollinger , Schwalbachcr-

straße 25,
Herr Bezirksvorsteher Bcrgcr , Mauergasse 21,
Herr Bezirksvorsteher Rumpf , Saalgassc 18,
Herr Bezirksvorsteher Mäste »', Feldstraße 22,
Herr Bezirksvorsteher Hoffmann , Phitippsberg¬

straße 43,
Herr Bezirksvorsteher Dicht , Emserstraßc 78,
owie das städtische Armenviirean , Rathhaus

Zimmer 19.
Ferner haben sich zur Entgegemiahme von

Gaben gütigst bereit erklärt:
Herr Kaiifinann Hoflieferant August Engel»

Hauptgeschäft: Taunusstraße 14, Zweig¬
geschäft: Wilhelmstraße 2,

Herr Kaufmann Emil Hees jr . , Inhaber der
Firma Carl Acker Nachf., Gr. Bnrgstr. 16,

Herr Kansmann A . Mollath , Michclsberg 14,
Herr Kaufmann E. Schemk, Inhaber der Firma

C. Koch, Ecke Michclsberg und Kirchgaffe,
Herr Kaufmann Will ). Unverzagt , Langgaffe 30.

Wiesbaden , den 18. Oktober 1901. *
Nameils der städt. Armcn-Deputation:

Mangold , Beigeordneter.

Dienstboteu -Abonnemeut.
Das Abonnement für Verpflegung erkrankter

Dienstboten im städt . Krankenhanse beucht
aiich für das Jahr 1902 fort, und der Beitrag
wird für das kommende Kalenderjahr bei den neu
angemeldeten und deil seitherigen Abonnenten von
Anfang Dezember cr. ab durch unseren Kassenbotcn
erhoben, wenn das Abonnement von den be¬
treffenden Herrschaften bis dahin nicht ab-
gemcldet wird.

Das Abonnement hat zum Zweck, der Dienst¬
herrschaft Gelegenheit zu geben, ihre, deii Dienst¬
boten gegenüber bestehende gesetzliche Ver¬
pflichtung zur unentgeltlichen Gewährung voll¬
ständiger Kur und Verpflegung bis zur Dauer von
sechs Wochen gegen Zahluiig des unten angegebenen
Beitrags von 8 Mark abzulöfen und dem Kranken¬
hanse zu übertragen. Es sollte im eigenen Inter¬
esse Niemand versäumen, von unserer Einrichtung
Gebrauch zu machen, zumal in unserer Anstalt
jeder Kranke ohne Rücksicht ans den
Charakter seines Leidens sofort Aufnahme
finden kann.

Zur ambnlanten Behandlung der abonnirten
Dienstboten, welche keiner besonderen Pflege be¬
dürfen, findet eine Sprechstunde täglich von 12
bis 1 Nhr Mittags im städtischen Krankenhause.
statt und zwar cbenialls unentgeltlich, jedoch aus¬
schließlich etwa uothwendigerArzneimittel.Personen.
welche im Gewerbebetrieb beschäftigt und demgemäß
zur Ortskrankenkasse anzumelden sind, werden zum
Abonnement nicht angeuommcn. DieAbonnemenls-
bedingnngen liegen iin Büreau der unterzeichneteil
Verwaltung offen, können den Jnteresscnlen aber
auch ans Wunsch zngestellt werden.

Nach Uebercinknnft mit dem Vorstand der
Paulinenstifts ist der Abonnementsbeitragbeider
Krankenanstalteu mit Rücksicht aus die Steigerung
der Verpflegnngs- und Behandlnngskostenvom
1. Januar 1902 ab von 6 ans 8 Mk. erhöht
worden. *

Wiesbaden , den 15. November 1901.
Städt . Krankenhans -Verwaltnng.



Seite 2. 2. Januar 1902. Amtliche Anzeigen des Wiesbadener TagblattS 4 . Jahrgang . No . I

Bekanntmachung.
Die nachstehende durch Beschluß der Stadt-

oerordiielkn-Bersanimlimg vom 13. September cr.
und des Bczirksoussduisfis voui 27. September cr.
genehmigle Markwebühren-Ordnung summt Tarif
bringe» wir hiermit mit dem Bemerken zur öffent¬
lichen Kenntuiß, daß die Ordnung mit dem heutige»
Taue in Kruft tritt und der neue Mnrktplutz vom
9. Dezember ab bezogen wird.

Wiesbaden , dkii8. Dezember 1901.
Der Magistrat. Ju Bertr. : Heft.

Ordnung,
oetr. die Erhebung von Marktstandsgeld
auf den Märkten in der Stadt Wiesbaden.

8 1.
Auf Grund de«8 68 der Reichsgewerbeordming,

des Gesetzes betr. die Erhebung von Marktstunds-
gcld, des 8 11 des CommuiialubgubeugesctzeS und
des 8 180 des Zuständigkeitsgesetzes wird für den
Gebrauch öffentlicher Plätze und Straßen zum Feil¬
bieten von Maaren ei» Marktstaudsgeldnach dem
beigegebencn Tarif erhoben.

8 2.
Das Marktstaudsgeld wird von Einheimischen

und Ortsfremden gleichmäßig erhoben. .
8 3-

Bei der Berechnung werden Bruchtheilc einer
Tages als ganze Tage und Bruchtheilc eines
Pfennigs für einen ganzen Pfennig berechnet.

8 4.
Das Standgeld wird entweder für . jeden

Markttag für sich oder auf Antrag der Belheiligteu
im Voraus für ein Vierteljahr erhoben. Im
letzteren Fall werden für jedes Vierteljahr nur
sechzig Markttage in Ansatz gebracht; die hierüber
ertheilte Quittung des Accijeamts ist zu jedem
Markttag mirzubnngen und auf Verlangen vorzu¬
zeigen; wird die Quittung nicht vorgelegt, so ist
das für den Einzelrag festgesetzte Standgeld zu
entrichten; hierbei ist es gleichgültig, ob der Stand¬
ort mehr oder weniger als sechzig Tage im Viertel¬
jahr eingenommen worden ist.

8 5.
Das Marktstavdsgeldist bei der Einnahme

des Platzes an den dazu bestimmten Beamten der
Acciseverwaltung und zwar auf dem dort befind¬
lichen Marktbüreau gegen Empfang von Markt¬
scheinen(Quittungen über den gezahlten Betrag)
zu entrichten.

8 6.
Die empfangenen Quittungen sind nicht über¬

tragbar.
8 7.

Eine den Wortlaut dieser Ordnung und des
Tarifs enthaltende Tafel wird während der Markt-
zcit auf dem Marktplatz öffentlich ausgehängl.

8 8.
Wer die Zahlung des Standgeldes verweigert,

hat die sofortige Wegweisung vom Marktplatz zu
zclvärtigen.

8 9-
Die Waareu und die auf dem Standplatz

errichteten Buden u. s. w. haften für die Entricht¬
ung des Standgeldes.

8 w.
Beschwerden gegen Anforderung oder die Höbe

des Standgeldes sind an den Magistrat zu richten,
unbeschadet der vorherigen Anrufung des Accise-
Jnsvectors ; der angefördcrte Betrag ist indessen
zunächst zu zahlen.

811-
Wer das Marktstaudsgeld zu hinterziehen ver¬

sucht, wer den Markt ohne Zahlung des Stand¬
geldes verläßt oder den sonstigen Bestimmungen
dieser Ordnung zuwiderhandelt, verfällt in eine
Ordnungsstrafe bis zu 30 Mark.

8 12.
Die Marktstandsgelderunterliegen der Bei¬

treibung im VerwaltuugSzwangsversahren, ebenso
die vom Magistrat festgesetzten Ordnungsstrafen.

8 13.
Diese Ordnung tritt mit dem Tag der Ver¬

kündigung in Kraft. Der Magistrat.
Tarif

über das Marttstandsgeld für die Märkte
in der Stadt Wiesbaden.

A.  Für den Wochenmarkt auf dem Markt-
4 platz und Umgebung.

1. Für die Benutzung einer Bude für einen
oder eines Zellstandes Quadratmeter

a) zum Verkauf von Fischen 20 Pf.
b) von Obst und Blumen

während der Marktzeit,
also mit Anschluß der
Nachmittage . 10 Pf.

2. Für das Festhalten auf Markt-
tischen und sonstigen, von,der
Markt-Verwaltung gelieferten
Gestellen . 15 Pf.

3. Für das Feilhalten von
Maaren auf Tragtüchern oder
auf freiem Boden ansgebreitet 10 Pf.

4. Für Waareu,welche unmittelbar
aus Körben, Kisten. Fässern,
Bütten,Eimern,Gestügelkäfigeu
(Steigen) u. i. w. verkauft
werden für das Stück . . . 5 Pf.

5. Von 1 zweispännigen Wagen 40 Pf.
6. Von 1 einspännigen Wagen . 30 Pf.
7. Von einem Karren oder vier¬

rädrigen Handwagen. . . . 20 Pf.
8. Von einem zwei- oder ein-

rädrigen Handwagen (Schieb¬
karren) . 10 Pf.

9. Für ein Stück größeres Wild
(Hirsch,Wildschmcin,Rchu.s.w.)
pro Stück. 20 Pf.

10. Für kleineres Wild, ferner für
Gänse, Kapaunen, Truthähne
Schnepfen pro Stück . . . . 10 Pf.

11. Für anderes Geflügel außer
No. 12 . 5 Pf.

12. Für Hähne, Hühner, Tauben,
Krammetsvögel, Wachteln pro
Slück . 2 Pf.

KB. Für das von Händlern mit Fischen etwa
Verbrauchte Wasser aus der Wasserleitung ist nach

dem Tarif des städt. Wasserwerks zu bezahlen.
Ein Gebühr für die Ueberlasjungder Markttische
wird nicht besonders erhoben.
u . Für den Wochenmarkt in der Querstraße.

13. Für das Festhalten anf Markt-
tischen und sonstigen von der
Markt -Vcnvaltuiig gclieserlen
Gestellen für den Ouadratmeler 10 Pf.

14. Für das Feilhallen auf Trag¬
tüchern oder auf freiem Boden
ausgebreitet . 5 Pf.

15. FürdasFeilbaltenvonWanren,
welche unmittelbar aus Körben,
Kisten, Säcken,Fässern, Butten,
Eimern , Geflügel- Käfigen,
(Steigen)u.s.w.verkaustwerdcn,
für das Stück . 3 Pf.

C. Für den Fruchtmarkt.
16. Für einen Wagen mit Frucht

jeglicher Art . 50 Pf.
17. Für einen Karren mit Frucht 40 Pf.
18. Für einen Wagen mit Heu oder

Stroh . . 30 Pf.
19. Für einen Karren mit Heu oder

Stroh . . 15 Pf.
20. Für Marktwaaren auf freiem

Boden ausgestellt pro Quadrat¬
meter . . . . . 10 Pf.

*». Für den Krammarkt (Andrcasmarkt ).
21. Für Verkaufsstellen auf dem

eigentlichen Krammarkt pro
Quadratmeter . 20 Pf.

22. Desgl . auf dem Geschirrmarkt
für Porzellan-, steinerne und
irdene Maaren für den Qua¬
dratmeter . 15 Pf.

Bekanntmachung.
Nachstehend wird der § 1 des Gemeindc-

beschlusses vom 29. Mai 1893, in der durch die
Beschlüsse des Gcmeinderatbs vom 6. und des
Bürgerausschnffes vom 21. November 1890, sowie
des Bezirksausschusses vom 21. November 1890
genehmigten veränderten Fassung, mit dem Bemerken
zur Kenntnis! gebracht, daß Zuwiderhandlungen
gegen diese Vorschriften gemäß 8 14 des Gesetzes
vom 9. März 1889 für jeden Uebertrctnngsfall
mit Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder mit Haft
bestraft werden.

8 1. Innerhalb des Gemeindebezirkes der
Stadl Wiesbaden darf das Schlachten von Ochsen,
Stieren , Kühen, Rindern, Schweinen, Kälbern,
Schafen und Ziegen und zwar sowohl gewerbs¬
mäßig, als das nicht gewerbsmäßig betriebene
Schlachten, nur in der städtischen Schlachthaus¬
anlage vorgenommen werden. Äusnnhmsweise kann
nur den Bewohnern entlegener Gehöfte, z. B.
AdamSthaler ' Hof, Fasanerie, Platte u. A. auf
besonderen Antrag durch den Gemeiuderath gestattet
werden, das Schlachten für ihren Bedarf (Haus¬
schlachten) auf dem Gehöfte vorzunehmen. *

Wenn ein Thier (Satz 3 de? 8 11 außerhalb
der Schlachthausanlage durch Beinbruch, Lähmung,
schwere Erkrankung zum Gehen unfähig geworden
und der Transport zu Wagen unausführbar ist,
so kan» dasselbe, wenn ein approbirter Thierarzt
die Nothweudigkeiteiner sofortigen Abschlachtung
bescheinigt, in dem Gehöft getödtet und die Aus-
fchlachtnng vorgenommen werden. Von der erfolgten
Schlachtung ist unter Vorlage der vorerwähnten
Bescheinigung über die Nothweudigkeit der sofortigen
Abschlachtung der Schlachtbausverwaltung und dem
Nccise-Jnspector alsbald Anzeige zu erstatten. Das
geschlachtete Thier einschließlich der Geweide muß
bis zur Ankunft des Schlachtbaus-Directors oder
dessen sachverständigen Vertreters ansgehoben werden,
welcher nach stattgehabter Besichtigung über die
Verwendbarkeitdes Fleisches entscheidet, wie wenn
die Schlachtung in dem Schlachthanse stattgesunden
hätte. Der Magistrat.

Bekanntmachung.
In der Polizeiverordnnngvoni 12. März 1884,

13. Mai und 29. August 1893 ist u. A. Folgende«
bestimmt:

8 1. Montags . Mittwochs und Freitags in
jeder Woche findet in der Schlachthaus-Anlage und
zwar auf dem Platze zwischen dem Groß- und
Kleinviehstalle daselbst, Viehmarkt statt. Füllt an»
einen dieser Tage ein gesetzlicher Festtag, so wird
der Viehmarkt an dem darauf folgenden Tage
abgebalten.

8 3. Der Viehmarkt für Großvieh beginnt
um 11.30 Uhr Vormittags, derjenige für Kleinvieh
(excl. Zuchtschwcine) uni 11 Uhr Vormittags und
derjenige für Zuchtschweine um 8 Uhr Morgens.

8 4. Bis zum Schluß des Marktes ist der
Verkehr mit Vieh allein auf die Schlachthaus-
Anlage beschränkt. In der Stadt oder der Stadt-
gcmarkuug ist bis zu dieser Zeit der Handel mit
Vieh untersagt.

Ebenso ist der Handel mit Vieh vor Beginn
des Marktes in der Schlachthaus-Anlage verboten.
Es dürfen in dieser Zeit die Handelsleute anw
unter sich keinen Viehhaudel betreiben.

8 5. Nach Schluß des Marktes, um 1 Uhr
Nachmittags, steht es Jedem frei, das auf dem
Markt anfgetriebene Vieh dorten ferner feilzubalten
und dasselbe mit Ausnahme des in 8 6 gedachten
Schlachtvieheszum Verkaufe oder Tausche in die
Stadt zu verbringen.

8 6. Die Viehhändler dürfen nur in der
Schlachthaus-Anlage verkaufen. Es ist untersagt
solches Vieh zum Zwecke des Verkaufes oder
Tausches in die Stadt zu bringen.

8 9. Aus den Markt darf nur gesundes Vieh
gebracht werden. Es unterliegt alles zum Markt
gebrachte Vieh der polizeilichen Beschau(csr. 8 17
des Reichs-Viehseuchengesetzes vom 23. Juni 1880).

8 11. Sofern nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzenhöhere Strafen verwirkt sind, werden
Uebertretungeu dieser Vorschriftenmit Geldbuße
bis zu 9 Mk. und im Falle des Unvermögens mit
Haft bis zu drei Tagen bestraft. *

Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Die Benutzung der Trauerballc auf dem alten

Friedhof, sowie deren Heizung wird bei allen
Trauerfeierlichkeite», welche in der Halle stattfindeu,
unentgeltlich gewährt. *

Wiesbaden , den7. Oktober 1901.
_Der Magistrat. Ju Vertr.: Körner.

Bekanntmachung.
Ermäßigung »er Eokes -Preise.

Die auf der städtischen Gasanstalt gewonnenen
Cokes werden in den nachstehenden, für die ver¬
schiedenen Feuerungen vorzüglich geeigneten So^
tirungen und zu den beigesetzten wesentlich
ermäßigte »«, von Montag, den 23. Dezember, ab
gültigen Preisen zum Verkauf gestellt:

1. Sorte : Gesiebte Ruß -Cokes zum Preise
von Mk. 2.20. m ..

2. Sorte : Gegabelte Stück -Cokes zum Preise
von Mk. 1.90, ..

3. Sorte : G-siebte Klein -Cokes zum Preise
von Mk. 1.80

für je 100 kg ab Gasfabrik.
Auf Wunsch der Abnehmer werden die

Cokes nach den Häusern und Lagerplätzen gefahren
und ist gegebenen Falles für jede Menge bis zu
600 kg nachstehende Vergütung zu leisten: in der
ersten Zone Mk. 1.—, in der zweiten Zone Mk. 1.2o,
in der dritten Zone Mk. 1.50. _

Die Cokes können sowohl in offenen Wagen-
ladungeii, als auch ohne Prcisaufschlag in Sacken
bezogen werden, in welch' letzterem Falle die Cokes
auf die Lagerplätze befördert werden, voraus¬
gesetzt, daß diese Lagerplätze nicht zu weit entfernt
sind und bequeni erreicht werden können.

Bestellungen werden in keinem Falle auf der
Gasanstalt und auch nickt brieflich, sondern aus¬
schließlich in dein Verwaltungsgebäude,
Marktstraße 16, Zimmer No. 1s, Vor - und
Nachmittags , während der üblichen Dienststunden
gegen Baarzaylung entgegengenommen, woselbst
auch jede Weiler gewünschte Auskunft, insbesondere
auch über Vorrath und Zeit der Lieferung
ertbeilt wird.

Wiesbaden , den 20. Dezember 1901.
Der Director

der städt. Wasser-, Gas - n. Elektr.-Werkc.
Muchatt. _

Berdingung.
Die Arbeiten und Lieferungen zur Herstellung

der Entwästerungs - und Wasserleitungs-
Anlage , einschließlich der Spülavortanlage.
für den Neubau der Gntenbergschule sollen
im Wege der öffentlichen Ausschreibung verdungen
werden.

Zeichnungen und Verdingnngsnutcrlagen
können während der VormittagSdienststlinden
zwischen 10—1 Uhr im Rathhanse, Zimmer No. 75s,
kingesehen, die Verdiiigunasiiiiterlagenauf Zimnicr
No. 57 gegen Zahlung von 1,50Mk. bezogen werden.

Postmäßig verschlossene und mit entsprechender
Ausschrift versehene Angebote sind bis spätestens

Sonnabend , den 4. Januar 1902,
Vormittags 11 Uhr, ,

zu welcher Zeit die Eröffnung der Angebote in
Gegenwart etwa erschienener Bieter stattfinden
wird, bei der Unterzeichneten Stelle einzureiche».

Zuschlaasfrist: 3 Wochen. *
Wiesbaden , den 13. Dezember 1901.

Da« Stadtbauamt , Abtheilnng für Canalffations-
wesen. Frenfch.

Verdingung.
Die Arbeiten und Lieferungen zur Herstellung

der Entwässeru »rgöai »lage für das städtische
Grundstück „ Adlerstraßc Ro . 1" sollen im
Wege der .öffentlichen Ausschreibung verdungen
werden.

Zeichnungen und Verdingungsunterlagen
können während derVormittaqSdienststnnden zwischen
10—1 Uhr im Rathhause. Zimmer No. 75a, ein-
gcsehen, letztere auch von Zimmer No. 57 gegen
Zahlung von 1 Mk. bezogen werden.

Verscblofsene und mit entsprechender Aufschrttt
versehene Angebote sind bis spätestens Sonnabend,
den 4. Januar 1902 , Vormittags 12 Uhr,
zu welcher Zeit die Eröffnung der Angebote in
Gegenwart etwa erschienener Bieter stattfinden
wird, bei der Unterzeichneten Stelle einzureiche».

Wiesbaden , den 18. Dezember 1901. , *
Stadtbauamt , Abtheiluug für Canalisationswesen.

Frenfch.

Bekanntmachung.
Der Ter,nii » zur Einreichung und Eröffnung

der Angebote für die Erbauung einer 275 m
langen Canalstrecke in der Marktstraße , von
der Südseite des Rathhauses bis zur Langgasse,
wird von Samstag, den 28. Dezemberd. IS ., auf
Samstag , den 4 . Januar 1902 , Vormittags
11 Uhr» verlegt. *

Wiesbaden » den 24. Dezember 1901.
Stadlbauamt , Abtheiluna für Canalisationswesen.

I . 21.: Frank.

Verdingung.
Die Slnsführung der Cen »e»»t-Bctondeckcn

einschließlich Materiallieferung für den Reuba »«
des Volksbrauscvades an der Roonstraße
Hierselbst soll im Wege der öffentlichen Ausschreibung
verdungen werden.

Verdingungs- Unterlagen können Vormittags
von 9 bis 12 ilhr gegen Zahlung von Mk. 0.50
auf Zimmer No. 41 des neuen Rathbauses bezogen
werden.

Auswärtige Submittenten haben den obigen
Betrag bestellgeldfrei an unseren technischen Sekretär
Andreß , Rathhaus hier, einzusenden.

Es werden nur diesenigen Angebote im Termin
bekannt gegeben bezw. der Zuschlagsertheilnng be¬
rücksichtigt, zu denen die diesseits abgegebenen
Unterlagen benutzt werden.

Verscklosseueundmit der2lusschrift,,H. A . 52"
versehene Angebote sind spätestens bis

Montag , de»» 6 . Januar 1902,
Vormittags 10 Uhr,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der 2lngebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden 2lndieter. *
Znschlagsfrist: 4 Woche».
Wiesbaden , den 20. Dezember 1901.

Stadtbaunmr , 2lbiheilung für Hochbau.
Genzmer , König!. Baurath.

Fischerei -Verpachtung.
Freitag, den 10. Januar , Nachmittags 12 Uhr

50, wird die Fischerei im Schlangenbnder Bache
und im Nebenbache desselben, 6 Klm. lang, auf
10 Jahre , vom 1. April 1902 ab, öffentlich an den
Meistbietenden verpachtet. Bedingung-» pp. können
auf der Oberförsterei eingeseheu werden. F283

Holz-Versteigerungen
in der Oberfärsterei Ranlvach.

Dienstag , den 7. Januar 1902 , MrttayS
1 Uhr, in der Wirthschaft von W . Minor m
Sonnenberg aus dem fiskaluchen Walddfftnct
„Brücher " : 1262 Stück Fichtenstämmeu. Derb-
HolzstangenI.—HI. Cl., 160,70 Hdt. Reuerholz-
stangen IV.- VI. Classe, 400 rm Netter m Haufen.

Donnerstag , den 9 . Januar 190~. Vorm.
11 Uhr. in der Wirthschaft „Zum Schwanen
in Medenbach aus dem fiskalischen Walddmrtct
„Darmstädter WeMnger " l . Kobhaag ».
Eichen: 24 Slänmie mit 12 km, 22 rm Ditz chcit,
2 4 m lang, 18 rm Brennscheit und Knüppel,
5,70 Hdt. 'Wellen. Buchen : 34 Stamme mit

StamrnkioLz-
Bersteigerung.

Mittwoch , de» 8 . Januar 1992,
11 Uhr anfanqend , werden im Groß-
herzogl. Park zur Platte in den Distrikten
Kloppenheimerrain u. Pfcrdswcide
an Ort und Stelle versteigert:
370 Rothtannen- StämmeI.» II . u. III . El.

— 406 Fm.,
7 Kiefern- Stämme II . Cl. — 7 Fm.,

13 Lärchen- „ I . u. II . El. — 25 Fm.
Die Stämme haben 9 bis 30 Meter

Länge, sind langschastig, astrein und gesund.
Der Schlag liegt ganz nahe der Wiesbaden-
Limburger Chaussee an chaussirtem Abfuhrweg.

Auf Verlangen Kreditgewährung bis
1. November 1902. F248

Biebrich , den 24. Dezember 1901.
Groscherzogl . Luxemb.

_Kinanzkammer . .

Holz- Versteigerung.
Mittwoch , den 8 . Januar k. I .,

Vormittags 1« Uhr anfangend, kommt
im Hauser (Aemeindcwald , District
„Hauserbcrg", folgendes Gehölz zur Ver¬
steigerung: F315

180 Stück Rothtannen- Stämme vou
34,39 Fmtr.,

256 dergl. Stangen I. Classe,
773 „ „ II . „
962 „ „ III . .. und

15 Rmtr. Nadel-Knüppelholz.
Spanien  v . d. H.»den 28. Dez. 1901.

Der Bürgermeister.
Künstler . _

Jagd -Verpachtung.
Montag , den « . Januar 1902,

Nachmittags 2 Uhr, wird die hiesige
mit gutem Nehstande besetzte Jagd auf
neun Jahre, vom I . Mai 1902 bis
I. Mai 1911 , im Saale des Wilhelm
Otto öffentlich verpachtet. Bemerkt wird,
daß beim Dorfe eine Bahnhaltestelle der Bahn
Langcnschwalbach—Zollhaus ist. F293

Adolsseck, den 28. Dezember 1901.
Der Bürgermeister.

Retcrt.
Dampfer-Fahrten.

Hamburg-Amerika-Linie.
(Genevalvertr. der Gesellschatt : L. Rettenmayer,

Kbeinstrasse 21.) F 308
D. „Ambria“ 28. Dez. in Tsingtau. D. „Ar-

cadia“ 28. Dez. 3 Uhr Nm. von Philadelphia n.
Hamburg. D. „Assyria“ von Philadelphia nach
Hamburg, 30. Dez. 5 Uhr Vm. Lizard passirt.
D. „Athen“ 26. Dez. von Jaragua . D. „Canadia“
28. Dez. 4 Uhr Km. in Hamburg. D. „Calabria
von St. Thomas nach Hamburg, 28. Dez. 12 Uhr
Mittags in Havre. D. „Castilia“ von St. Thomas
via Havre nach Hamburg, 29. Dez. 9 Uhr Ym.
Lizard passirt. D. „Cheruskia“ 28. Dez. 4 Uhr
30 Min. Nm. in Hamburg. D. „Christiania“ von
Hamburg nach Mittelbrasilien, 29. Dez. 7 Uhr
Nm. von Vlissingen. D. „Constantia 28. Dez.
in St. Thomas. D. „Croatia“ von Hamburg via
Antwerpen nach Westindien, 27. Dez. 10 Uhr
Nm. Cuxhaven passirt. D. „Hellas“ 26 Dez. in
Dünkirchen. D. „Hoerde“ von Neworleans nach
Homburg, 29. Dez. 12 Uhr 20 Min. Nm. Lizard
passirt. D. „Ithaka “ 28. Dez. 5 Uhr Nachm, in
Hamburg. D. „Lydia“ 28. Dez. 5 Uhr Vm. in
Hamburg. D. „Naupiia“ 27. Dez. 3 Uhr Vorm,
von Halifax nach Newvork. D. „Parthia“
27. Dez. 10 Uhr Nm. in Belfast. D. „Patricia“
27. Dez. 11 Uhr Vm. in Newyork. D. „Palatia“
von Hamburg via Boulogne sur Mer nach New-
York, 29. Dez. 6 Uhr 15 Min. Nm. Cuxhaven
passirt. D. „Phoenicia“ 28. Dez. 9 Uhr Vm. von
Newyork nach Hamburg. D. „Sibiria“ 27. Dez.
in Rio de Janeiro . D. „Segovia“ von Ostasien
kommend, 28. Dez. 1 Uhr Nachm, in Havre.

Red Star Lilie.
(Alleiniger Agent in Wiesbaden: Wilhelm Bickel,

Langgasse 20.) F 307
Antwerpen-Newyork-Dienst. D. „Southwark“

am 18. Dez. von Newyork nach Antwerpen ab¬
gegangen. D. „Zeeland“ am 22. Dezember von
Antwerpen nach Newyork abgegangen (wegen
Nebel aufgehalten). D. „Friesland" am 22. Dez.
in Antwerpen von Newyork angekommen. D.
„Vaderland“ am 25. Dez. von Newyork nach
Antwerpen abgegangen. D. „Haverford“ am
27. Dez. in Newyork v. Antwerpen angekommen.
— Antwerpen-Philadelphia-Dienst. D. „Neder-
land“ am 20. Dez. in Philadelphia von Antwerpen
angekommen. D. „Switzerland“ am 25. Dez. in
Antwerpen von Philadelphia angekommen. D.

(„Nederiand“am 25.Dez.von Philadelphia nachAntwerpen abgegangen.
Druck ans lüerloa «er & 34,11c ■tccg 'KOcn tzol-Buchdrucker« in Wicsdudeu.
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